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Bauernverband MOL e.V. 

Ines Sennewald 
Bauernverband MOL e.V. 
Geschäftsstelle 
Feldstraße 3d 
15306 Seelow 
Tel. 03346 538 
Fax 03346 854 987 
Mobil 0160 96962957 
E-Mail: bv.mol@t-online.de 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 

Entwurf 
vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zum 
geplanten Vorhaben der Gemeinde Falkenhagen (Mark), der 2. 
Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,,FF-PV-Anlage 
Falkenhagen" (Mark) durch den Bauernverband MOL. Als 
berufsständische I Interessenvertretung legen wir besonderes 
Augenmerk auf die, auf Grund von bestehender 
Nutzungskonkurrenz, zu erwartenden Auswirkungen auf die 
landwirtschaftlichen Betriebe. Eine ausreichende 
Flächenausstattung ist Grundvoraussetzung für das 
erfolgreiche Wirtschaften der Landwirtschaftsbetriebe. Die 
Freiflächen- photovoltaik-Anlage wird in einer landwirtschaftlich 
geprägten Region errichtet. Nach den Zielvorgaben der 
Landesplanung soll der Ausbau der erneuerbaren Energien 
vorrangig auf Standorten entlang von 
Infrastruktureinrichtungen oder Konversationsflächen erfolgen. 
Ergänzend empfohlen, sollte das im Entwurf des sachlichen 
Teilregionalplans ,,Erneuerbare Energien" der RPG Oderland-
Spree enthaltene Kriterien Gerüst genutzt werden. In diesem 
Fall ist ein ansässiger Landwirt der Investor. Passend zur 
betrieblichen Ausrichtung, wird die erzeugte Energie z.B. im 
eigenen betrieblichen Kreislauf genutzt bzw. ortsnah in das 
bestehende Energienetz eingespeist. Die Energiegewinnung 
wird ein zusätzliches betriebliches Standbein, dass wesentlich 
und verlässlich zur Existenzsicherung beitragen wird. Aus 
unserer Sicht sind die Auswirkungen auf sensible 
Themenbereiche wie Flächenkonkurrenz, Landwirtschaft, 
Boden- und Naturschutz, aber auch Anlagengröße und 
Einbindung in die Landschaft laut Planung geringgehalten und 
geben keinerlei Anlass für dieses Vorhaben die Zustimmung zu 
versagen. 
 

Nur allgemeine 
Hinweis 

 

  



Technische Bauaufsicht  

Landkreis Märkisch-Oderland 
Der Landrat 
ALU - Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Untere Wasserbehörde und Untere Bodenschutzbehörde 
Untere Bodenschutzbehörde (UBB) 
Puschkinplatz 12 
15306 Seelow 
Telefon: 03346 850 7341  
Telefax: 03346 850 6309 
E-Mail: bodenschutzbehörde@landkreismol.de 
Internet: www.maerkisch-oderland.de 
 
 

Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum Entwurf 
 
für o.a. Vorgänge möchte ich eine Fristverlängerung erfragen 
(bis zum 16.08.2024). 
 
Begründung: Im Bereich des Flächennutzungsplans (Az.: 
02341/2024) sowie des Bebauungsplans (Az.: 02340/2024) zur 
Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage befindet sich 
eine Altablagerung, welche nach den Planzeichnungen 
überbaut werden soll. 
 
 
Zur abschließenden Bearbeitung ist diese Fristverlängerung 
notwendig. 
 
Nachtrag Herr Berger  
 
die UBB stimmt Ihrer geplanten Vorgehensweise zu. Mithin 
möchte ich Ihnen die Punkte, welche ich Frau Karbowiak für 
die Realisierung des Vorhabens mitteilte, gern nochmals 
anführen und ergänzen: 
 

- Baugrundgutachten zur Erkundung der Altablagerung 
(Ausdehnung, Tiefe, Tragfähigkeit usw.) sowie eine 
analytische Untersuchung des Bodens bzw. des 
Altablagerungsinhaltes, 

- Bauantrag zur Geländeangleichung, 
- Prüfberichte für den Nachweis der Geeignetheit der für 

die Geländeangleichung angedachten bzw. 
eingebauten Materialien , 

- Machbarkeitstudie bzw. Umweltbericht mit Blick 
Planung der Bebauung der Altablagerung inklusive 
Auswirkungen auf die Altablagerung. 

 
Anmerken möchte ich, dass das Gelände abschließend wie 
folgt abzudecken ist. Die gesetzlichen Regelungen der 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
i.V.m. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) sind 
zwingend zu beachten.  

 
Herr Berger, es fand 
mittlerweile ein Termin 
statt 
 
Mittlerweile wurde der 
Boden untersucht. Das 
Ergebnis ergab, dass 
der Boden unbelastet 
ist. Somit konnten wir 
mit dem Amt für 
Landwirtschaft und 
Umwelt Herrn Berger, 
den Umgang mit der 
Deponie klären. Eine 
Modellierung der 
obersten Schicht ist 
möglich. Die gesamte 
Deponie muss mit 
unbelastetem Boden 
abgedeckt werden.  
 
 



 
Die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht 
(Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktion) hat gemäß 
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BBodSchV3 zu erfolgen. Das für die 
Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht 
vorgesehene Bodenmaterial (BM)/Baggergut (BG) hat die 
Vorsorgewerte nach Anlage 1 Tab. 1 und 2 BBodSchV3 (ggf. 
BM/BG der Klasse 0 ErsatzbaustoffV4) einzuhalten.  
 
Die Regelmächtigkeit der durchwurzelbaren Bodenschicht ist 
aufgrund der geplanten (Folge-) Nutzung und Vegetationsart 
(Rasen) mit einer Regelspannweite (in cm) von mindestens 20 
bis 50 auszuführen (Hauptwurzelmasse bis 20 cm - 
Vegetationstragschicht nach DIN 18915, Kap. 7.3.8). 
 
Das Auf- und Einbringen unter- oder außerhalb einer 
durchwurzelbaren Bodenschicht hat im Sinne der §§ 6 Abs. 2 
und 8 Abs. 1 und 2 BBodSchV3 zu erfolgen. Die Herstellung 
der Aufschüttung ist mit geeignetem Bodenmaterial/Baggergut 
auszuführen, welche die Einhaltung der Vorsorgewerte nach 
Anlage 1 Tab. 1, 2 bzw. 4 (Massenausgleich) BBodSchV3 (ggf. 
BM/BG der Klasse 0 bzw. 0* ErsatzbaustoffV4) erfüllen.  
 
D.h. unter- oder außerhalb einer durchwurzelbaren 
Bodenschicht ist im Regelfall Bodenmaterial ohne Oberboden 
und Baggergut zulässig, wobei Baggergut nur dann zulässig 
ist, wenn es aus Sanden und Kiesen mit einem Feinkornanteil 
(Korngröße < 63 Mikrometer), von höchstens 10 Masseprozent 
besteht. Nicht geeignet sind Materialien mit erhöhten Gehalten 
an Nährstoffen bzw. einem TOC-Gehalt > 1%. 
 
Eine Zwischenlagerung und Umlagerung von Bodenmaterial 
am Herkunftsort ist gemäß den Regelungen des § 6 Abs. 3 
BBodSchV3 durchzuführen, d.h. dass durch die Umlagerung 
das Entstehen einer schädlichen Bodenveränderung aufgrund 
von Schadstoffgehalten nicht zu besorgen ist. Die Umlagerung 
findet unter vergleichbaren Bodenverhältnissen sowie 
geologischen und hydrogeologischen Bedingungen statt. Es 
handelt sich ausschließlich um Bodenmaterial oder Baggergut 
gemäß § 2 Nr. 6 und 7 BBodSchV3. Bodenmaterial oder 
Baggergut wird am Herkunftsort oder in dessen räumlichem 
Umfeld umgelagert. Die Tätigkeiten sollten zeitlich 
überschaubar und eingrenzbar sein, also auf die Zeit der 
Baumaßnahme beschränkt. 
 
Der UBB ist vor Beginn der Baumaßnahme die Geeignetheit 
sowie der Herkunftsort aller für die Herstellung einer 
durchwurzelbaren Bodenschicht (Wiederherstellung der 
natürlichen Bodenfunktion) geplanten, vorgesehenen 
Bodenmaterialen/Baggergutes nachzuweisen 
(Prüfberichte/Gutachten). 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BBodSchV3 haben die nach § 7 Abs. 1 
BBodSchG1 Pflichtigen die Materialien, die auf oder in den 
Boden oder zur Herstellung einer durchwurzelbaren 



Bodenschicht auf- oder eingebracht werden sollen, spätestens 
vor dem Auf- oder Einbringen zu untersuchen oder 
untersuchen zu lassen, soweit dies nicht bereits erfolgt ist. Die 
Materialien sind mindestens auf die in Anlage 1 Tabelle 1 und 2 
der BBodSchV3 aufgeführten Stoffe analytisch zu untersuchen. 
Liegen Anhaltspunkte vor, dass die Materialien erhöhte 
Gehalte weiterer Stoffe aufweisen, ist auf diese zusätzlich 
analytisch zu untersuchen. Darüber hinaus kann die 
zuständige Behörde auch Untersuchungen des Ortes des Auf- 
oder Einbringens anordnen. Die Probenahme und -analyse 
richtet sich nach Abschnitt 4 der BBodSchV3. 
 
 

 

  



EWE-Netz GmbH 

Katja Mesch 
EWE NETZ GmbH  
Cloppenburger Straße 302  
26133 Oldenburg  
E-Mail: ToeB-Verfahren@ewe-netz.de 
Internet: www.ewe-netz.de 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum Entwurf 
vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger 
öffentlicher Belange. 
 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet 
befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der 
EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und 
Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen 
weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig 
gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese 
Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch 
noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer 
Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, 
Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an einem anderen 
Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, 
gelten dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten 
Regeln der Technik. 
Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- 
oder Baugebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen 
durch EWE NETZ planen Sie bitte einen Versorgungsstreifen 
bzw. -korridore für z.B. Telekommunikationslinien und 
Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 von mindestens 2,2 m 
mit ein. 
Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. 
zusätzlich die Installation einer Trafostation erforderlich sein. 
Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 
5m) möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen frühzeitig 
mit einzubinden. Für einen eventuell später steigenden 
Leistungsbedarf könnte ein weiterer Stationsplatz und 
Leitungsverlegungen in den Versorgungsstreifen erforderlich 
werden. Wir bitten Sie, dass bei Ihren Planungen ebenfalls zu 
berücksichtigen. 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches 
Versorgungskonzept umgesetzt werden soll. 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind 
von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE 
NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und 
die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende 
Kostentragung vertraglich geregelt. 
 

Allgemeine Hinweise 
Leitungsverlauf prüfen 
 



Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder 
Anregungen vorzubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen 
einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch 
für den Fall der Erschließung des Plangebietes mit 
Versorgungsleitungen durch EWE NETZ GmbH, denn hierfür 
sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung 
und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen 
wesentliche Faktoren. 
Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, 
teilen Sie uns bitte die dafür notwendigen Informationen über 
den folgenden Link mit: 
https://www.ewe-
netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung 
 
In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und 
Anlagenbestand ändern. 
Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines 
veralteten Planwerkes kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere 
aktuelle Leitungs- und Anlagenauskunft. Auf unserer 
Internetseite der EWE NETZ GmbH können Sie sich jederzeit 
nach einer erfolgreichen Registrierung auf unserem modernen 
Planauskunftsportal über die konkrete Art und Lage unserer zu 
berücksichtigenden Anlagen informieren: 
https://www.ewe-
netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen 
 

 
 
  



Gemeinsame Landesplanungsabteilung  

Mathias Burkhardt 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
der Länder Berlin und Brandenburg 
Herr Burkhardt (GL 5.18) 
Müllroser Chaussee 54, 15236 Frankfurt (Oder) 
Referat GL 5 – Umsetzung der Raumordnungspläne, landesplanerische Verfahren 
Tel.: +49 (0)335 60676-9934 
Fax: +49 (0)335 60676-9940 
Mathias.Burkhardt@gl.berlin-brandenburg.de 
www.gl.berlin-brandenburg.de 
 
 

Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum Entwurf 
Die Gemeinde Falkenhagen (Mark) beabsichtigt die 
Errichtung eines Solarparks. Auf Basis der eingereichten 
Unterlagen, lassen sich aus den Darstellungen in der 
Festlegungskarte des LEP HR für das Plangebiet keine 
Nutzungseinschränkungen erkennen. Der LEP HR enthält 
keine Zielfestlegungen, die der beabsichtigten Planung 
entgegenstehen könnten. 
Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht 
 • Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 
18.12.2007 (GVBl. I S. 235)  
• Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35)  
• Sachlicher Teilregionalplan „Regionale Raumstruktur und 
Grundfunktionale Schwerpunkte“ der RPG Oderland-Spree, 
in Kraft getreten mit Bekanntmachung der Genehmigung im 
ABl. Nr. 42 vom 27.10.2021, S. 812 
 • Entwurf des sachlichen Teilregionalplans (TPR) 
Erneuerbare Energien der Region Oderland-Spree vom 
29.01.2024, öffentliche Auslegung vom 11.03.2024 bis 
17.05.2024; im Internet aufrufbar unter https://www.rpg-
oderland-spree.de/regionalplaene/sachlicher-teilregionalplan-
erneuerbare-energien Bindungswirkung 
 Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen. Die Ziele der Raumordnung 
können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden 
werden. Die für die Planung relevanten Grundsätze und 
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind aus den o. g. 
Rechtsgrundlagen von der Kommune eigenständig zu 
ermitteln und im Rahmen der Abwägung angemessen zu 
berücksichtigen.  
Hinweise 
 • Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur 
Beurteilung der Planung geführt haben, nicht wesentlich 
geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren 
Rechtsvorschriften bleiben von dieser Mitteilung unberührt.  
• Wir bitten, Beteiligungen gemäß Landesplanungsvertrag 
zur Zielmitteilung/Trägerbeteiligung zu Bauleitplänen nur in 
digitaler Form durchzuführen (E-Mail oder Download-Link) 

Hinweis  
Es lassen sich aus der 
Darstellung in der 
Festlegungskarte des LEP 
HR für das Plangebiet 
keine 
Nutzungseinschränkungen 
erkennen  



und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen: 
gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de. 
 • Wir bitten, Mitteilungen über das Inkrafttreten von 
Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) BauGB oder 
die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form (E-Mail 
oder Download-Link) zu senden an unser Referatspostfach 
gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de sowie zur Aktualisierung 
des Raumordnungskatasters/PLIS zusätzlich an das 
LBV/Raumbeobachtung: PLIS@lbv.brandenburg.de.  
• Information für den Fall der Erhebung personenbezogener 
Daten siehe folgenden Link: https://gl.berlin-
brandenburg.de/wp-content/uploads/Info-
personenbezogene-Daten-GL-5.pdf. 

 

  



Umweltamt Landkreis MOL 

Thomas Höppner  
SB Wirtschaftsförderung und Hochbau  
Amt Seelow-Land 
Küstriner Straße 67 
15306 Seelow 
Tel: 03346/804928 
t.hoeppner@amt-seelow-land.de 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 

Entwurf 
das Umweltamt vom Landkreis MOL möchte gerne Aussagen 
zu den Altlasten im  
 
Vorhabenbezogener Bebauungs- und Erschließungsplan nach 
§ 12 BauGB „FF-PV-Anlage Falkenhagen“2. Änderung des 
FNP im Parallelverfahren erläutert haben. 
 
Unter Punkt 3 Übergeordnete Planungen ist ein Gebiet mit 
Altablagerungen beschrieben. 
 
Die Nr. 135 wird im Flächennutzungsplan lediglich als „Kippe 
Gabelsee“ bezeichnet. Eine nähere Erläuterung ist nicht 
beschrieben. 
 
 
Herr Berger vom Umweltamt (Tel. 03346/8507341) möchte 
gerne bis spätestens Mittwoch eine Aussage bekommen oder 
eine Fristverlängerung ist notwendig. 
 
Bitte nehmen Sie mit Herrn Berger Kontakt auf.  
 
Bitte informieren Sie mich über die weiteren Schritte oder 
Abstimmungen.  
 
Für Fragen oder Absprachen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 

Hinweise zur 
Deponie 
Es fand ein 
Ortstermin mit H. 
Berger statt 
 
 
 

 
 
  



Amt Lebus 

 
Katrin Bittelmann 
Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung 
Bauleitplanung 
Amt Lebus, Breite Straße 1, 15326 Lebus 
Tel.: 033604 44565 
Fax: 033604 44513 
Mail: k.bittelmann@amt-lebus.de 
 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 

Entwurf 
die amtsangehörige Gemeinde Zeschdorf ist mit seinen 
Ortsteilen Döbberin und Petershagen Nachbargemeinde der 
Gemeinde Falkenhagen. Es sind, nach Prüfung der von Ihnen 
zur Verfügung gestellten Unterlagen zum o.g. Verfahren, keine 
unmittelbaren Auswirkungen auf die städtebauliche Ordnung 
und Entwicklung in der Gemeinde Zeschdorf zu erkennen. Aus 
diesem Grund gibt es für die Aufstellung des 
Vorhabenbezogener Bebauungs- und Erschließungsplan keine 
Einwendungen oder Hinweise. 

Keine Einwendung 
oder Hinweise 
 

 

  



Landesamt für Umwelt 

Andrea Barenz 
Sachbearbeiterin 
T 25 – Technischer Umweltschutz/Überwachung 
Landesamt für Umwelt  
Postanschrift: Postfach 60 10 61, 14410 Potsdam 
Oder 
Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam 
Tel.: 0355/4991-1332 
Mail: TOEB@LfU.brandenburg.de 
http://www.lfu.brandenburg.de 
 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum Entwurf 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den 
Fachabteilungen Naturschutz, Immissionsschutz und 
Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Wasserwirtschaft hier 
bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des 
Landesamtes für Umwelt (LfU) zur Kenntnis genommen und 
geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird für die weitere 
Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung 
beiliegende Stellungnahme der Fachabteilung 
Immissionsschutz übergeben. Die Fachabteilung 
Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. 
Eine Stellungnahme aus dem Fachbereich Naturschutz kann 
aus Kapazitätsgründen nicht erfolgen. 
Stellungnahme: Rechtsgrundlagen § 50 Satz 1 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) § 1 Abs. 6 
Baugesetzbuch (BauGB) Es wird auf die Stellungnahme des 
LfU, Belang Immissionsschutz, zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „FF-PV-Anlage Falkenhagen“ der Gemeinde 
Falkenhagen (Mark) verwiesen (im Parallelverfahren). Die 
darin enthaltenen Hinweise zum Belang Immissionsschutz sind 
im weiteren V 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den 
Fachabteilungen Naturschutz, Immissionsschutz und 
Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Wasserwirtschaft hier 
bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des 
Landesamtes für Umwelt (LfU) zur Kenntnis genommen und 
geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird für die weitere 
Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung 
beiliegende Stellungnahme der Fachabteilung 
Immissionsschutz übergeben. Die Fachabteilung 
Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. 
Die fachliche Zuständigkeit für den Naturschutz obliegt der 
unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Märkisch-
Oderland. 
Stellungnahme: Rechtsgrundlagen § 50 Satz 1 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) § 1 Abs. 6 
Baugesetzbuch (BauGB) Die beabsichtigte Nutzung berührt 
unter Berücksichtigung des Standortes 
immissionsschutzrechtliche Belange. Nachfolgende Hinweise 

 
Stellungnahmen unten 
nochmals aufgeführt 



sind im weiteren Planverfahren zu berücksichtigen. Bei einer 
Photovoltaik-Freiflächenanlage handelt es sich aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht um eine 
nichtgenehmigungsbedürftige Anlage. Nach § 22 BImSchG 
muss der Betreiber solcher Anlagen diese so errichten und 
betreiben, dass nach dem Stand der Technik vermeidbare 
schädliche Umweltbeeinträchtigungen verhindert werden. Bei 
der Aufstellung des Bebauungsplanes ist darauf zu achten, 
dass die von der PV-Anlage ausgehenden Licht-Emissionen 
und Geräuschemissionen nicht zu schädlichen 
Umwelteinwirkungen auf die Nachbarschaft führen. 
Blendwirkungen Zu den Auswirkungen durch Blendungen wird 
auf die Leitlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt 
und Klimaschutz zur Messung und Beurteilung von 
Lichtimmissionen (Licht-Leitlinie) vom 16. April 2014 
verwiesen. Bei der Beurteilung sind Immissionsorte kritisch, 
wenn sie vorwiegend westlich oder östlich einer 
Photovoltaikanlage liegen und weniger als ca. 100 m von 
dieser entfernt sind. 

 

  



Brandenburgisches Landesamt 

 
Dr. Julia Braungart 
Fachreferentin für Energiewendemaßnahmen 
Referat Großvorhaben/Sonderprojekte/Braunkohle 
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologisches Landesmuseum 
Wünsdorfer Platz 4-5 
D-15806 Zossen (Ortsteil Wünsdorf) 
Fon: 033702/211 1571 
Fax: 033702/211 1501 
E-Mail: julia.braungart@bldam.brandenburg.de 
 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 

Entwurf 

 

Einige Hinweise und 
Vorgänge müssen 
eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründete Vermutung 
auf Bodendenkmale 
 
 
 
 
 
Termine 2 Wochen im 
Voraus  
der unteren 
Denkmalschutzbehörde 
und dem 
Brandenburgischen 
Landesamt für 
Denkmalpflege 
mitteilen 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree 

Agnese Kusmane 
Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree 
Regionalplanerin 
Tel.: 03361 597 33 09 
Mail: kusmane@rpg-oderland-spree.de 
Web: www.rpg-oderland-spree.de 
Regionale Planungsstelle 
Eisenbahnstraße 140 
15517 Fürstenwalde/Spree 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum Entwurf 
Die Regionalversammlung Oderland-Spree beschloss am 29. 
Januar 2024 die öffentliche Auslegung des Entwurfs Sachlicher 
Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“ Oderland-Spree (TRP 
EE) mit Begründung und Umweltbericht (Beschluss-Nr. 
24/01/47). Die öffentliche Bekanntmachung über die förmliche 
Beteiligung zum Entwurf des sachlichen Teilregionalplans 
„Erneuerbare Energien“ erfolgte am 28.02.2024 (ABl. Nr.8). In 
der o. g. Sitzung wurde die Festlegung (G1) und das Kriterien 
Gerüst PV-FFA zur Steuerung der Solarenergienutzung auf 
Freiflächen in dem TRP EE beschlossen. Diese finden Sie in 
der Anlage 1 zum Beschluss Nr. 24/01/47 auf unserer 
Homepage unter Regionalpläne. Gemäß G 1 TRP EE sollen 
die Träger der kommunalen Bauleitplanung durch 
Berücksichtigung des Kriterien Gerüsts zu einer 
raumverträglichen Entwicklung von raumbedeutsamen 
Photovoltaik Freiflächenanlagen beitragen. Das Vorhaben „FF-
PV-Anlage Falkenhagen“ befindet sich teilweise auf Flächen 
„Abstandszone zu Siedlungsgebieten und sonstigen 
geschützten Nutzungen“ und „Vorranggebiet Freiraum Verbund 
Z 6.2 LEP HR“. Diese Flächen klassifiziert das Kriterien Gerüst 
PV-FFA als Negativ Kriterien für die Auswahl des Standorts für 
PV-FFA. Wir weisen darauf hin, dass die Kriterien im weiteren 
Planverfahren zu berücksichtigen sind. 
Kartographische Analyse des Standortes für PV-FFA ( ) in dem 
Bebauungsplan „FF-PV-Anlage Falkenhagen“. 
 

 

Es sind lediglich 
Hinweise auf den 
Sachlicher 
Teilregionalplan 
„Erneuerbare Energien“ 
Oderland-Spree (TRP 
EE) 
 
Für die Abwägung ist 
die Aussage 
gemeinsamen 
Planungsauskunft zu 
berückischtigen 
 
Abstandszone zu 
Siedlungsgebieten und 
sonstigen geschützten 
Nutzungen Um eine 
räumliche 
Fragmentierung zu 
vermeiden, sind 
solartechnische 
Anlagen einerseits in 
räumlicher Anbindung 
an Siedlungsgebiete zu 
errichten. Andererseits 
wird zum Schutz vor 
Beeinträchtigungen z.B. 
durch Blendwirkungen 
ein 200 m Abstand zu 
Wohnbauflächen nach 
§§ 2 bis 7 BauNVO 
berücksichtigt. Die 
Abstandszone soll eine 
Siedlungsentwicklung 
der Gemeinde 
ermöglichen und 
Immissionen 
vorbeugen. Gemeinden 
können im Rahmen 
Ihrer kommunalen 
Planungshoheit 



 

 
 
 

geeignete Flächen 
auch unterhalb der 200 
m für die solare 
Energie- und 
Wärmeerzeugung auf 
Freiflächen zur 
Verfügung stellen. 
 
 

 

  



Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR 

Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR.  
Lindenstraße 34  
14467 Potsdam 
Frau Pape-Zierke 
Tel: 0331/20155-53 

Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 
Entwurf 

die Verbände bedanken sich für die Beteiligung und äußern 
sich wie folgt. Beantragt wird die Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage auf einer landwirtschaftlichen Fläche auf 
ca. 5ha. Die Fläche befindet sich im nichtprivilegierten 
Aussenbereich. Lediglich 2,5ha sind gemäß BauGB im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einem 
Landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieb privilegiert. 
Hier handelt es sich um einen Landwirtschaftlich 
produzierenden Tierbetrieb, der durch Stallanlagen 
gekennzeichnet ist. Daher stellt sich die Frage, warum die 
Solarmodule nicht auf die Dachflächen montiert werden, 
sondern unbebaute landwirtschaftlich genutzte Acker-
/Wiesenfläche hierfür genutzt werden sollen. Die Planfläche ist 
umgeben von einer Fläche, die im FNP als geschütztes Biotop 
dargestellt wird, dem Gabelsee sowie nördlich der TWSZ III-
Wasserwerk Falkenhagen. Die anlage- und betriebsbedingten 
Eingriffe in die Schutzgüter (insb. Boden, Fauna/Flora und 
Landschaftsbild) sind vermeidbar, wenn man die vorhandenen 
Dachflächen nutzt. Die hier gewonnene Energie wäre auch 
völlig ausreichend, um den Betrieb ausreichend zu versorgen. 
Aus den Unterlagen geht nicht hervor, ob diese Variante 
überhaupt geprüft wurde und wenn ja, warum sie dann nicht 
weiterverfolgt wurde. 
Fazit: 
die Verbände begrüßen grundsätzlich den naturverträglichen 
Ausbau der erneuerbaren Energien, zu denen auch die 
Photovoltaik gehört. Das Vorhaben steht dem 
rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan, der hier 
landwirtschaftliche Nutzung vorsieht, entgegen. Einer 
Änderung kann nur zugestimmt werden, wenn der Nachweis 
erbracht wird, daß die Planänderung alternativlos, 
naturverträglich und ausgleichbar ist. Wir verweisen auf die 
Grundsätze der Eingriffsregelung, wo Eingriffe grundsätzlich zu 
unterlassen und zu minimieren sind, wenn eingriffsärmere 
Alternativen bestehen. Dies ist hier aufgrund der vorhandenen 
Dachflächen der Fall. Der vorliegenden Planung kann daher 
aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zugestimmt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dächer sind bereits 
belegt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es geht nicht nur um 
die Versorgung des 
landwirtschaftlichen 
Betriebes, sondern 
um die Erzeugung 
von erneuerbaren 
Energien 
 
 
 
 

 

  



Amt Seelow-Land 

Denise Mettke  

Sachbearbeiterin Bauplanung 

Amt Seelow-LandKüstiner Straße 67 

15306 Seelow 

Tel: 03346/804937 

 

Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 
Entwurf 

  
 

  



Deutsche Telekom 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Fiber Factory  
Technik Niederlassung Ost - PTI 32 Neuruppin 
Ines Lawrenz 
Betrieb 1  
Heinrich-Hildebrand-Straße 10-14, 15232 Frankfurt/Oder  
Tel:030 8353-78433  
Mobil 0160 6989392  
E-Mail: ines.lawrenz@telekom.de 

Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 
Entwurf 

 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. 
v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. In den Planbereichen befinden 
sich keine Telekommunikationslinien der Telekom. Für 
zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in 
allen Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für 
die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom 
vorzusehen. Für den rechtzeitigen Ausbau des 
Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH 
unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse so früh wie möglich, 
mindestens 3 Monate vor Baubeginn zu beantragen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Monate vor 
Baubeginn per E-
Mail beantragen 

 

  



Leitungsauskunft 

GASCADE Gastransport GmbH  
Team Leitungsauskunft  
E-Mail: leitungsauskunft@gascade.de  
GASCADE Gastransport GmbH 
Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel, Germany  

 

Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 
Entwurf 

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. 
Vorhaben.  
Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen 
zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber 
SEFE Energy GmbH (Rechtsnachfolgerin der WINGAS GmbH) 
sowie NEL Gastransport GmbH.  
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine 
Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass 
unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen 
sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein.  
Für Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass 
diese unsere Anlagen nicht beeinträchtigen und nicht im 
Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Sollten 
externe Flächen zur Deckung des Kompensationsbedarfs 
erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls mit entsprechenden 
Planunterlagen zur Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflistung 
der Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist 
nicht ausreichend.  
   
Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.  
 

Nicht betroffen 

 

  



NOW Zweckverband Wasserversorgung 

Jennifer Pfeifer 
Abteilung 3 – Regionalbereich Ost 
Dezernat Planung Ost 
Sachgebiet Entwurfs- und Erhaltungsplanung Ost I 
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg 
Betriebssitz Hoppegarten | Dienststätte Frankfurt (Oder) 
Lindenallee 51 
15366 Hoppegarten 
Telefon: 03342 249 1288 
E-Mail: Jennifer.Pfeifer@LS.Brandenburg.de    
Funktionspostfach: LS-Planung-Ost@LS.Brandenburg.de  
Internet: https://www.ls.brandenburg.de 

 

Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 
Entwurf 

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, als 
Straßenbaulastträger für die Bundes- und Landesstraßen im 
Land Brandenburg, ist von den Belangen der Planung nicht 
berührt, da die Erschließung über das kommunale Straßennetz 
(Wilmersdorfer Straße) erfolgt. Sollte z.B. für die bauzeitliche 
Anlieferung eine Änderung des Einmündungsbereiches der 
Wilmersdorfer zur B 5 erforderlich sein, sind diese 
Maßnahmen bei der Straßenverwaltung (LS-
Strassenverwaltung-FFO@LS.Brandenburg.de) zu 
beantragen. 
 
Ich stimme dem Bebauungsplan und der geplanten FNP-
Änderung grundsätzlich zu. 

Nicht berührt 

 

  



Zweckverband Wasserversorgung 

Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland 
Uferstraße 5 
15517 Fürstenwalde 
Tel.: 03361 59659-43 
Fax:  03361 59659-14 
www.fuewasser.de  

 

Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 
Entwurf 

Wir teilen Ihnen mit, dass sich das oben genannte Vorhaben 
nicht in unserem Verbandsgebiet befindet. Die Belange des 
Zweckverbandes Fürstenwalde werden durch diesen nicht 
berührt.  
Stellen Sie ihre Anfrage auf Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange bitte beim Wasser- und Abwasserzweckverband 
Seelow.  
Wasser- und Abwasserzweckverband Seelow, 
Oderbruchstraße 1 (Kläranlage), 15306 Seelow 

Nicht berührt 

 

 

  



Bauordnungsamt Wirtschaftsamt DO Strausberg 
 

Landratsamt Märkisch-Oderland   Tel 03346/850-7612 
Wirtschaftsamt    Fax. 03346/850-7609 
Puschkinplatz 12    Frau Salabarria 
15306 Seelow 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum Entwurf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Großteil der Flächen 
wurde bisher nicht zur 
Nahrungsmittelproduktio
n benutzt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



Straßenverkehrsamt  

Frau Rother     Tel. 03346/8508118 
Am Biotop 12     Fax 03346/8508129 
15344 Strausberg    verkehrsorganisation@landkreismol.de 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 

Entwurf 

 

 
Keine 
grundsätzlichen 
Bedenken 
14 Tage vor 
Baubeginn Antrag 
auf Anordnung 
verkehrsregelnder 
Maßnahmen stellen 

 

 

  



Bauordnungsamt DO Strausberg 

Bauordnungsamt Strausberg   Tel. 03346/8507543 
Klösterstraße 14    Fax. 03346/8507509 
15344 Strausberg    Frau Schneider 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum Entwurf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vorhabens- und 
Erschließungsplan 
vorlegen 
In der Begründung auf 
Inhalte des 
Durchführungsvertrages 
Bezug nehmen  

 

 

  



 

Amt für Landwirtschaft und Umwelt 

Landkreis Märkisch-Oderland, FB IV   Tel. 03346/8507342 
Puschkinplatz 12 
15306 Seelow 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 

Entwurf 

 

 



 

 
 
 
Keine Einwände 
 
 
 
 
Auflagen beachten 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

  



Untere Naturschutzbehörde 

Untere Naturschutzbehörde Landkreis Märkisch-Oderland 
Frau Schütze 
Tel 03346/850-7322 
Fax: 03346/850-7309 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 

Entwurf 

 

Wurde im 
Umweltbericht und in 
der 
artenschutzrechtliche
n Prüfung 
übernommen 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



Bau und Bodendenkmalpflege 

Herr Wendt 
Klosterstraße 14   Tel 03346/8507564 
15344 Strausberg   Fax 03346/8507509 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 

Entwurf 

 

Hinweis wurde 
übernommen 



 

 

 

 

  



Amt für Landwirtschaft Märkisch-Oderland 

V. Deutschmann    Tel 03346/8506321 
Puschkinplatz 12    Fax 03346/8506309 
15306 Seelow 
 
Änderung/Hinweis/Ergänzung/Einwand Abwägung zum 

Entwurf 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erzeugung von 
Strom durch 
erneuerbare 
Energien liegt im 
überragenden 
öffentlichen 
Interesse und dient 
der öffentlichen 
Sicherheit 
 
 
 
 
 

 


